
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 3. Februar 2006

zur Änderung der Entscheidung 97/467/EG zwecks Aufnahme eines Betriebs in Uruguay in die
vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von

Laufvogelfleisch zulassen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 233)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/65/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 95/408/EG des Rates vom 22.
Juni 1995 über die Bedingungen für die Aufstellung vorläufiger
Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten be-
stimmte tierische Erzeugnisse, Fischereierzeugnisse oder lebende
Muscheln einführen dürfen, während einer Übergangszeit (1),
insbesondere auf Artikel 2 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Entscheidung 97/467/EG der Kommission vom
7. Juli 1997 zur Aufstellung der vorläufigen Listen der
Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Ein-
fuhr von Kaninchen- und Zuchtwildfleisch zulassen (2),
wurden vorläufige Listen der Drittlandsbetriebe aufge-
stellt, aus denen die Mitgliedstaaten Zuchtwildfleisch, Ka-
ninchenfleisch und Laufvogelfleisch einführen dürfen.

(2) Uruguay hat den Namen eines Laufvogelfleisch erzeugen-
den Betriebs übermittelt, für den die zuständigen Behör-
den bescheinigen, dass er den Gemeinschaftsanforderun-
gen entspricht.

(3) Dieser Betrieb ist daher in die mit der Entscheidung
97/467/EG aufgestellten Listen aufzunehmen.

(4) Die geringere Häufigkeit der Warenkontrollen, die in der
Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997

zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführ-
ten Erzeugnissen (3) vorgesehen ist, sollte für die Einfuh-
ren aus diesem Betrieb nicht zur Anwendung kommen.

(5) Die Entscheidung 97/467/EG ist entsprechend zu ändern.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Bestimmungen
stehen im Einklang mit der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Entscheidung 97/467/EG wird gemäß dem An-
hang der vorliegenden Entscheidung geändert.

Artikel 2

Diese Entscheidung gilt ab dem 11. Februar 2006.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 3. Februar 2006

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Folgender Text wird in Anhang II eingefügt:

„País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/
Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/
Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay
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